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Mitglieder-Info Nr. 30/2005 
 
Zugangsvoraussetzungen für behinderte Menschen zu Werkstätten nach dem 
ab dem 01.01.2005 geltenden Recht 
 
Mein Mitglieder-Info Nr. 8/2005 vom 21.02.2005 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem o. a. Mitglieder-Info hatte ich Ihnen die vorläufige Stellungnahme der BA-
GüS zu den Zugangsvoraussetzungen für behinderte Menschen zu Werkstätten 
nach dem ab dem 01.01.2005 geltenden Recht zugeleitet. 
 
Diese vorläufige Stellungnahme ist inzwischen in verschiedenen Gremien der BA-
GüS, insbesondere im Fachausschuss II, beraten und im Grundsatz gebilligt worden. 
 
Als Anlage kann ich Ihnen heute die endgültige, aktualisierte Fassung der Stellung-
nahme zuleiten. Sie berücksichtigt die auch Ergebnisse der Beratung im Fachaus-
schuss I über das Verfahren der Bewilligung von Renten wegen voller Erwerbsmin-
derung sowie die inzwischen vorliegenden Äußerungen der zuständigen Bundesmi-
nisterien. 
 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg -
Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Besonders möchte ich hervorheben, dass es in der Zwischenzeit gelungen ist, auch 
über die bisher streitigen Punkte mit dem BMGS zu weitgehend gleichen Auffassun-
gen zu gelangen. 
Ich hoffe sehr, dass Ihnen diese Stellungnahme bei Ihrer weiteren Arbeit hilfreich ist. 
 
Auch das  
 

• Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 
• die Kommunalen Spitzenverbände, 
• die Ministerien und Senate für Soziales der Länder, 
• die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen, 
• die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 

sowie 
• der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge 

 
erhalten diese Stellungnahme. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Dr. Baur 


